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Vorwort zur 2. Auflage

Kaum ein Thema beherrscht die öffentliche Diskussion so sehr wie die bahnbrechenden
Veränderungen, die Künstliche Intelligenz für die Gesellschaft mit sich bringt. Die KI-VO
versucht dieser Entwicklung einen normativen Rahmen zu verleihen, der die Technologie
in die politisch erwünschten Bahnen lenkt. Die erste Gruppe von Vorschriften ist seit
2. Februar 2025, die nächste Gruppe von Vorschriften ist seit 2. August 2025 in der Union
unmittelbar anwendbar.
Die Regelungen der KI-VO strahlen auf sehr viele Lebensbereiche und Akteure aus: Nicht

nur diejenigen, die KI-Systeme, Produkte mit KI-Komponenten oder KI-Modelle mit
allgemeinem Verwendungszweck entwickeln, anbieten, einführen oder vertreiben oder die
als zuständige Behörden für die Umsetzung der KI-VO verantwortlich sind, müssen ihre
Vorgaben beachten, sondern auch alle, die solche Systeme oder Produkte verwenden – von
Unternehmen jedweder Art über Verwaltung, Justiz und Bildungseinrichtungen bis hin zu
Betreibern kritischer Infrastruktur. All diese Akteure sowie diejenigen, die sie rechtlich
beraten, sind auf verlässliche und zeitnah verfügbare Auslegungshilfen angewiesen.
Noch bevor die KI-VO in allen ihren Teilen Geltung erlangt, machen die hohe

Dynamik der Entwicklung und die hohe Nachfrage eine 2. Auflage des Werkes erforder-
lich. Die aktualisierte und deutlich erweiterte Neuauflage berücksichtigt insbesondere die
2025 veröffentlichten Leitlinien, Praxisleitfäden und sonstigen Handreichungen der Euro-
päischen Kommission zum Begriff des KI-Systems, zur KI-Kompetenz, zu den verbotenen
KI-Praktiken, zu KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck und zu Sanktionen
ebenso wie den deutschen Referentenentwurf zum Gesetz zur Durchführung der KI-
Verordnung. Ferner spiegelt sich in der Neuauflage die hochdynamische internationale
Entwicklung im Bereich der KI-Regulierung wider. Die zu berücksichtigenden Neuerun-
gen erwiesen sich dabei als so umfangreich, dass die Kommentierung etlicher Vorschriften
vollkommen neu verfasst werden musste und sich auch eine Neunummerierung der Rand-
nummern vielfach nicht vermeiden ließ. Wir danken allen Autorinnen und Autoren, dass
sie diese Aufgabe auf sich genommen und erneut mit außergewöhnlicher Zeitdisziplin und
großartigem Einsatz mitgewirkt haben.
Die Vorbereitungen der Neuauflage waren davon überschattet, dass Dr. Rolf-Georg

Müller, der sich so tatkräftig für die 1. Auflage eingesetzt hatte, völlig überraschend und
viel zu früh von uns gegangen ist. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Umso größerer Dank gilt dem Team im Verlag C.H. Beck, namentlich Elisabeth Becker,
für die hervorragende Unterstützung und dafür, dass diese 2. Auflage dennoch zeitnah
erscheinen konnte. Frau Saskia Henze-Wiskow hat Herrn Dr. Müllers Aufgaben über-
nommen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Besonderer Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer beiden

Teams, die wiederum Erstaunliches geleistet haben und ohne die ein solches Werk nicht
hätte entstehen können – allen voran Anna Berry, Dawit Frick, Martin Feldhaus, Jonas
Lange, Simon Waldmann und Peter Wiedemann (Team Martini) sowie Julian Dorffner,
Konstantin Häßner, Maximilian Lotz, Alexandra Salnikow und Roberto Luis Schille (Team
Wendehorst).
Als Herausgeber freuen wir uns weiterhin über Rückmeldungen, Hinweise und Wün-

sche, denn jedes Werk lässt sich verbessern. Sie erreichen uns unter mario.martini@
unibw.de bzw. christiane.wendehorst@univie.ac.at

München/Wien im Oktober 2025
Mario Martini Christiane Wendehorst
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